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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 Blatt 4

Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB)    , 35390 Gießen

2019 2018
€ € €

1. Umsatzerlöse 33.761.665,60 31.195.988,93

2. Verminderung des Bestands an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen 98.176,47 98.176,47-

3. sonstige betriebliche Erträge 1.130.912,76 1.395.983,35

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene Wa-
ren 5.417.218,81 5.598.099,08

b) Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen 8.441.896,11 8.128.169,94

13.859.114,92 13.726.269,02

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 4.931.198,81 4.770.648,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unter-
stützung 1.454.809,09 1.351.095,45

6.386.007,90 6.121.744,44

6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 6.352.886,80 6.793.755,85

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.209.619,67 5.204.441,70

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 215,00 47,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 515.421,12 546.891,83

10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 2.471.566,48 297.092,91

11. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 28,01 0,00

12. sonstige Steuern 8.735,82 9.248,46

13. Jahresgewinn 2.462.802,65 287.844,45
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Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB), Gießen
__________________________________________

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB) – be stehend
aus der Bi lanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrech nung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Dar stel lung der Bilan zierungs- und Bewertungsme thoden – geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Mittelhessische Was ser be triebe (MWB) für das Ge-
schäfts jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägi-
gen deutschen, für Ka pi tal ge sell schaf ten gel ten den han dels recht li chen Vor schriften und
ver mit telt unter Be ach tung der deut schen Grund sätze ord nungs mäßi ger Buchfüh rung
ein den tatsächli chen Ver hältnis sen ent spre chendes Bild der Ver mö gens- und Fi nanz-
lage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 so wie seiner Er tragslage für das Ge-
schäfts jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La ge des
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jah res ab schluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bun-
deslandes Hessen und stellt die Chan cen und Risi ken der zu künf ti gen Ent wick lung zu-
tref fend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein wendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe richts ge führt
hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über ein stim-
mung mit § 317 HGB und § 27 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) fest ge stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchge führt. Un sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlus ses und
des La geberichts“ unse res Bestätigungsvermerks weitergehend be schrie ben. Wir sind von
dem Eigenbetrieb un abhängig in Übereinstimmung mit den deut schen han delsrechtlichen
und be rufs rechtlichen Vorschriften und haben unsere sons tigen deut schen Berufs pflichten
in Über ein stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns er langten Prü fungsnachweise aus rei chend und ge eignet sind, um als Grundlage
für un sere Prü fungsur teile zum Jahres ab schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Stadtverordnetenversammlung für den
Jah resab schluss und den La gebe richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlus ses,
der den Vorschriften des Ei genbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den
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ein schlägi gen deutschen, für Ka pi tal ge sell schaf ten gel ten den han dels recht li chen Vor-
schriften in allen wesent li chen Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah resab schluss
unter Be ach tung der deut schen Grundsät ze ord nungsmä ßi ger Buch füh rung ein den tat-
sächlichen Ver hältnis sen ent spre chendes Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er tragslage
des Eigen betriebs vermit telt. Fer ner sind die gesetzlichen Vertreter verant wortlich für die in-
ternen Kon trollen, die sie in Über ein stim mung mit den deut schen Grund sätzen ord nungs-
mä ßiger Buchführung als not wendig be stimmt haben, um die Auf stel lung eines Jah res ab-
schlusses zu ermögli chen, der frei von wesentli chen – be absich tigten oder unbeab sichtig-
ten – fal schen Darstel lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver ant wort-
lich, die Fähigkeit des Ei gen betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be urtei-
len. Des Wei teren haben sie die Ver antwortung, Sachverhalte in Zusam menhang mit der
Fort füh rung der Unterneh menstä tig keit, sofern einschlägig, anzuge ben. Dar über hinaus
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund la ge des Rech nungs le gungsgrundsatzes der
Fort füh rung der Unter nehmenstätigkeit zu bi lanzieren, so fern dem nicht tatsächliche oder
recht li che Gege ben heiten entgegen stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des La ge be-
richts, der ins gesamt ein zutref fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermit telt sowie
in al len we sentlichen Be langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen ent spricht und die Chancen und
Ri si ken der zu künfti gen Ent wick lung zu tref fend dar stellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter ver ant wortlich für die Vor kehrun gen und Maß nah men (Systeme), die sie als notwen-
dig er achtet haben, um die Auf stellung eines La gebe richts in Übereinstimmung mit den an-
zu wendenden Vor schriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen zu er-
mögli chen, und um ausrei chende ge eignete Nachwei se für die Aussagen im Lagebericht
erbrin gen zu können.

Die Stadtverordnetenversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs-
le gungsprozesses der Gesell schaft zur Aufstellung des Jahresab schlusses und des Lage-
berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres ab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Eigenbetriebs vermittelt so wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss so wie mit den bei der Prüfung gewon nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die
Chan cen und Risiken der zukünfti gen Entwick lung zu tref fend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsver merk zu erteilen, der un sere Prü fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und §  27 EigBGes unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirt schafts prüfer (IDW) fest gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprü fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf deckt.
Falsche Dar stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie ren und werden
als we sent lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder ins gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab schlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres saten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri tische
Grundhal tung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un beab-
sich tigter – falscher Dar stellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungs hand lungen als Reaktion auf diese Risiken durch so wie erlangen Prü-
fungsnach weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we sentliche fal sche Dar stellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un rich tigkei ten, da Ver stöße be trügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, be ab sichtigte Unvollstän digkei ten, irre führende
Darstellungen bzw. das Au ßerkraft set zen inter ner Kontrol len be inhalten kön nen.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re levan-
ten in ter nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relev anten Vor-
kehrungen und Maß nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege be-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü fungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Sys teme des Eigenbetriebs abzuge ben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange wandten
Rech nungs legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge setzlichen Ver-
tretern dar gestellten ge schätzten Werte und damit zusammenhän genden Anga ben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli chen Ver-
tretern an gewandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter neh-
menstä tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei se, ob eine we-
sentliche Un sicherheit im Zusam menhang mit Ereignissen oder Ge ge benheiten be steht,
die bedeutsa me Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unter-
neh menstä tig keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei ne we-
sentliche Un si cher heit besteht, sind wir verpflich tet, im Be stäti gungsvermerk auf die da-
zugehörigen Anga ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk sam zu machen
oder, falls diese Angaben un ange messen sind, unser jeweiliges Prüfungsur teil zu modi-
fizieren. Wir zie hen unsere Schluss folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestäti gungs ver merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse
oder Gege ben heiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter-
neh menstä tig keit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab schlus-
ses ein schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen den
Geschäfts vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be ach-
tung der deut schen Grundsät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat sächlichen
Verhältnissen ent sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags lage des Ei-
genbetriebs vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge set ze-
sent spre chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge stell ten
zu kunfts orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen der ge eig neter
Prüfungsnach weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu kunftsorien tier ten An-
gaben von den gesetzli chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annah men
nach und beurteilen die sachge rechte Ableitung der zu kunfts orientierten Angaben aus
die sen Annahmen. Ein eigenständiges Prü fungs urteil zu den zukunfts orientierten Anga-
ben so wie zu den zugrunde liegenden An nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künf tige Ereignisse we sentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abwei chen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge planten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel lungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststel len."

Gießen, den 29. Juni 2020

 ANDAMOS
 Unternehmensberatungsgesellschaft
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 (Uwe Hohn) 
 Wirtschaftsprüfer






